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l. Verzeichnis der Revisionen

Revision | Datum Inhalt/Anderung

01 01.04.2022 | Erstveroffentlichung

02 18.07.2025 | Einfugung Kaorrekturblatt

03 30.11.2025 | Aktualisierung Kaorrekturblatt

Il. Inhalts- und Veréffentlichungsklassifizierung

Inhalt: Dienstlich
Veroffentlichung intern: FMG Alle
Veroffentlichung extern: Extern Alle

lll. Anhangverantwortliche

Dokumenteigner:

Kapiteleigner:

Benannte Person:

Prozess-Beteiligte:

AOOV
ACOV
Manager Operations

AOOK; AOPR; AOQGS; ADOZ; PCA; KSF

Sonstige Freigabe-Beteiligte: AQOS

IV. Kurzbeschreibung

Festlegungen verschiedenster Art hinsichtlich der Verkehrs- und Sicherheitsregeln am
Flughafen Munchen.
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1. Verkehrs-und Sicherheitsregeln

Mit diesem Anhang wird das Dokument Verkehrs- und Sicherheitsregeln in das
Flugplatzhandbuch integriert. Das Ursprungs-Dokument wird chne Anderungen am Ende
dieses Anhangs platziert.

Dieses Deckblattverfahren hindet FMG-Bestandsdokumentation in das FHB ein. Es liegt in
der Verantwortung des Kapiteleigners, ein unkontrolliertes Weiterrevidieren des
unterliegenden Dokumentes aufderhalb der FHB-Struktur ist strikt zu unterbinden und
jegliche Anderungen ausschlieRlich tiber das FHB-System zu publizieren.

2. Korrekturen

Dem mittels Deckblattverfahren angehangten Dokument wird ein Korrekturblatt
vorangestellt.
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V. Aufzeichnungen

Aufzeichnungen der Trainings erfolgen gemaf3 den EASA Vorgaben.

VI. Training

Die Schulung der Inhalte dieses Anhangs erfolgt im Rahmen der Vermittlung des
Vorfeldfuhrerscheins.

VII. Anlagen auf Fachbereichsebene

Dieser Anhang enthalt keine Anlagen auf Fachbereichsebene.

VIIl. Querverweise im FHB

Dieser Anhang enthalt folgende Querverweise:

Verweise auf

Nicht zutreffend.

Verweise von

Kapitel 03 Qualifikation und Schulung

Kapitel 14 Vorfeldverkehrssteuerung

Kapitel 14 Anhang 5 AVOV-AA-010 Einsatz von Leitfahrzeugen

Kapitel 14 Anhang 7 AVOV-AA-017 Alternative Luftfahrzeugpositionierung

Kapitel 14 Anhang 8 AVOV-AA-004 Uberwachung des Abfertigungshetriebes

Kapitel 15 Vorfeldsicherheit

Kapitel 17 Wildtier-Gefahrenmanagement

Kapitel 17 Anhang 1 Wildlife Management Handbuch

Kapitel 27 Sicherung von Radar- und Navigationsanlagen
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https://munichairportde.sharepoint.com/:b:/r/sites/solution_flugplatzhandbuch/FHBBibliothek/%E2%80%BA%E2%80%BA%E2%80%BAK14-A5%20AVOV-AA-010%20Einsatz%20von%20Leitfahrzeugen.pdf
https://munichairportde.sharepoint.com/:b:/r/sites/solution_flugplatzhandbuch/FHBBibliothek/%E2%80%BA%E2%80%BA%E2%80%BAK14-A7%20AVOV-AA-017%20Alternative%20Luftfahrzeugpositionierung.pdf
https://munichairportde.sharepoint.com/:b:/r/sites/solution_flugplatzhandbuch/FHBBibliothek/%E2%80%BA%E2%80%BA%E2%80%BAK14-A8%20AVOV-AA-004%20%C3%9Cberwachung%20des%20Abfertigungsbetriebes.pdf
https://munichairportde.sharepoint.com/:b:/r/sites/solution_flugplatzhandbuch/FHBBibliothek/K15%20VORFELDSICHERHEIT.pdf
https://munichairportde.sharepoint.com/:b:/r/sites/solution_flugplatzhandbuch/FHBBibliothek/K17%20WILDTIER-GEFAHRENMANAGEMENT.pdf
https://munichairportde.sharepoint.com/:b:/r/sites/solution_flugplatzhandbuch/FHBBibliothek/%E2%80%BA%E2%80%BA%E2%80%BAK17-A1%20Wildlife%20Management%20Handbuch.pdf
https://munichairportde.sharepoint.com/:b:/r/sites/solution_flugplatzhandbuch/FHBBibliothek/K27%20SICHERUNG%20VON%20RADAR-%20UND%20NAVIGATIONSANLAGEN.pdf

IX. Referenzen aus Verordnung (EU) 139/2014
Dieser Anhang enthalt folgende Bezuge zur Verordnung (EU] 1339/2014.

EASA-Regularien Unterkapitel im Dokument
ADR.OPS.B.027(b] Anhang 2
ADR.OPS.B.027(c] Anhang 2
ADR.OPS.B.027(f] Anhang 2
ADR.OPS.B.027(g] Anhang 2
ADR.OPS.B.027(h] Anhang 2
ADR.OPS.B.027(j] Anhang 2
ADR.OPS.B.024(a] Anhang 2
ADR.OPS.B.024(b] Anhang 2
ADR.OPS.B.026(f] Anhang 2
ADR.OPS.D.040 Anhang 2
ADR.OPS.D.070 Korrekturblatt / Anhang 2

Angehangte Dokumente folgen
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/Korrekturblatt

Kapitel 16 Anhang 2 - Verkehrs- und

Zu Dokument [Datum):
Sicherheitsregeln

Autor:
Stand:

AOOV
Revision 02, 30.11.2025

Lfd. Nr.

Seite

Bereich

Korrektur

19

3. Spalte

Anpassung:

Bei ankommenden und abgehenden Luftfahrzeugen muss der Ein-
oder Ausrollbereich bzw. Pushbackbereich frei von Hindernissen
aller Art sein [...] bis die Triebwerke und die Anti-Collision Lights
abgestellt sind, bzw. das Luftfahrzeug den Positionsbereich
verlassen hat.

Erganzung:

Es ist besondere Vorsicht beim Einrollen oder Verlassen von
Luftfahrzeugen auf/von den Positionen geboten.

Alle Personen, die mit der Abfertigung betraut und nicht in
den Einrollvargang involviert sind, missen sich aufderhalb
der roten Linien der Luftfahrzeugabstellposition aufhalten,
bis die Triebwerke und das Anti-Collision Light
ausgeschaltet worden sind. Das Gleiche gilt flir den
Pushback/Abrallvorgang: Sobald das Anti-Collision Light
eingeschaltet worden ist, muss der Bereich freigehalten
werden.

Alle Personen, die sich in den kritischen Phasen innerhalb
des Gefahrenbereichs aufhalten mussen (z. B. im Rahmen
eines Treibwerksstarts mit Air Starter Unit auf Pasition oder
beim Temporary Chocking), haben den Mindestabstand von
7.5 mvor den laufenden Triebwerken einzuhalten.

Korrekturblatt zu K16-A2 Verkehrs- und Sicherheitsregeln Flughafen Minchen GmbH
Information! Gedrucktes Dokument wird nicht (iberwacht, kein Anderungsdienst! lvon?2
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/Korrekturblatt

Quelle: SI-2023-03

34

3. Spalte

Erganzung:

e Personen, die nicht fur das Ein-/Ausrollen des
Luftfahrzeugs in/aus dem Luftfahrzeug-Standplatz
benotigt werden, dirfen sich dem Luftfahrzeug nicht
nahern, wenn Zusammenstof3-Warnlichter [Anti-Collision-
Lights] eingeschaltet sind und/oder die Triebwerke laufen.

Quelle: ADR.OPS.D.040(e)

10

3. Punkt

Wer sich auf Freiflachen im nicht offentlichen Bereich aufhalt, hat
funktionstuchtige Warnschutzkleidung gemafs EN ISO 20471
Klasse 2 zu tragen.

Korrekturblatt zu K16-A2 Verkehrs- und Sicherheitsregeln Flughafen Minchen GmbH

Stand: 18.07.2025

Information! Gedrucktes Dokument wird nicht (iberwacht, kein Anderungsdienst! 2von 2
Gultige Version im Flugplatzhandbuch abrufbar




T =

m“nm Wi S
il
o] |
-"n-
patt

v ~mAEEEEEEEEN

.L-l.v

(7]
(ab]
=)
Gy
3
[ab]
o
[ab]
o
(o
[ab]
1=
=
=
c
[
=
0
+—
e
S
(—
c
[¢5]
o
1
=3
W=

c
(e8]
L
(]
(=
3
=
(2]
=
[eb]
y—
@©
A=
(=)]
=
L

o
5
@)
@
1 o
)
s
[
e .
1 o
)
£
&
N

Verbindung leben

/Verkehrs- und



Sie halten die funfte Auflage der »Verkehrs- und
Sicherheitsregeln fir den nicht 6ffentlichen Bereich des
Flughafens MlUnchen« in Handen.

Mit dieser Auflage haben wir Anfarderungen der European
Aviation Safety Agency [EASA]) umgesetzt und Aktualisie-
rungen vorgenommen und zusatzliche Mafdnahmen fur eine
weitergehende Entwicklung der Safetykultur am Flughafen
ergriffen.

Dieses Regelwerk enthalt als Erganzung der Flughafen-

benutzungsordnung die Bestimmungen und Hinweise der
Flughafen Minchen GmbH flr das Betreten und Befahren
des nicht 6ffentlichen Bereichs des Flughafens Munchen.

Neu aufgenommen in diese Auflage, beziehungsweise gean-
dert warden sind unter anderem eine Regelung flir den
Sprechfunkverkehr und Umgang mit Funkgeraten im nicht
offentlichen Bereich des Flughafens [Seite 10], die Inbe-
triebnahme eines opto-akustischen Warnsystems heim
Herannahen von Gewitter auf dem Vorfeld (Seite 21], die
seitens der EASA vorgeschriebenen Wiederholungsprifun-
gen der Fahrherechtigungen im nicht éffentlichen Bereich
des Flughafens (Seiten 8 und 22), die Vorfahrtsregeln auf
Fahrstrafden (Seiten 12 und 13], die Regeln und Vorgaben
fur Passagiere, Fufiganger und Radfahrer (Seite 17],
sowie die Regeln Uber den Umgang mit Fremdkdérpern
(FOD - Foreign Ohject Dehris] [Seite 18].

Im Seminar fur den Erwerb des Vorfeldfuhrerscheins vermit-
teln Ihnen die Trainer der Airport Academy die aktuellsten
und wichtigsten Anforderungen und Regeln. Falls Sie Fragen
oder Tipps haben, stehen Ihnen sowahl die Airport Academy
wie auch die Leitung der Vorfelddienste zur Verfligung.

Die Flughafen Minchen GmbH wiinscht Ihnen allzeit eine
gute und unfallfreie Fahrt, sowie einen sicheren Aufenthalt
auf dem Gelande des Munchner Flughafens.

Astan

Jost Lammers
Vorsitzender der Geschaftsfihrung und Arbeitsdirektor

Vorwort
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Allgemeines

/Allgemeines

Grundsatze Begriffsdefinitionen Notrufe

- Die Verkehrs- und Sicherheitsregeln Das Rollfeld ist der Teil des Flughafens, Internes  Offentliches
== %l r =1 fur den nicht 6ffentlichen Bereich des  der fur Start, Landung und Rollen von N
(/’g AR IS I i1 Ny Flughafens ergénzen die Flughafen- Luftfahrzeugen vorgesehen ist, aus-
Sk B s 31 e | | benutzungsordnung fur den Flughafen  genommen Vorfelder [siehe Seite 22). Feuerwehr 112 083-975-112
A el I [0 U L Il Miinchen und sind Bestandteil des Polizei 110 089-8975-110

¥ | | - l Flugplatzhandbuchs gemaf3 VO (EU] Das Vorfeld ist eine festgelegte Flache, Medizinischer

139/2014 ADR.OR.E.005. Sie sind fur  die flir die Aufnahme von Luftfahrzeu- Dienst* 112 089-975-112
alle Benutzer beim Betreten oder gen zum Ein- und Aussteigen von Flug- Verkehrs-
Befahren verhindlich. gasten, Ein- oder Ausladen von Gepéack, leitung 111 089-975-111
Fracht oder Post, Betanken, Abstellen Konzern-
- Den Anweisungen der Verkehrsauf- oder zur Wartung bestimmt ist. sicherheit
sicht der Flughafen Minchen GmbH
(FMG), sowie berechtigter Stellenist ~ Betriebsstrafien sind alle fur den flie- Wichtig: Bei der Wahl von 110 oder
Folge zu leisten. Berechtigte Stellen ~ Renden Fahrzeugverkehr bestimmte 112 im offentlichen Festnetz oder
sind inshesondere auch die Bundes- Flachen. im Mobilfunknetz werden Sie an
und Landespolizei, das Luftamt externe Leitstellen weitergeleitet!
Stidbayern, der Zoll sowie andere RingbetriebsstraRen sind Strafden im Deshalb: Immer vorher die Ziffern-
Aufgabentrager in Austibung ihrer Rollfeldbereich. Sie dirfen nur mit folge 089 975 eingeben!
hoheitlichen Aufgaben. besonderer Genehmigung befahren
werden (siehe Seite 9].

113 083-975-113

* Der Medizinische Dienst wird Gber die Feuerwehr alarmiert.

* Die FMG kann den Aufenthalt und Ver-
kehr im nicht 6ffentlichen Bereich aus Abstellflachen sind Flachen im Vor-
betrieblichen Griinden beschranken feldbereich, die fir den ruhenden
oder sperren. Besondere Regelungen Verkehr bestimmt sind (Parkplatze,
in Sonderfallen bleiben der Verkehrs-  Abstellflachen].
leitung vorbehalten (zum Beispiel
Winterdienst oder Bauarheiten].

- Das Gelande des Flughafens ist Privat- 1
grund. Im offentlich zuganglichen = i T P
Bereich des Flughafens ist, soweit das Dﬂs Iflughafgnﬂﬂﬂﬂﬁﬂ
Flughafenunternehmen den 6ffent- ist Privatgrund.
lichen Verkehr zulasst, die StraRen- || Es gelten die Stral3en-
verkehrsordnung (StV0] zu beachten. ugrkg_hrsgrﬂnung
Im nicht 6ffentlich zugénglichen Be- und.'ﬂia Hla_lﬂh:ﬂ_fﬂﬂ"
reich des Flughafens gelten die »Ver- banutzu'ng'su_rinqqg. _
kehrs- und Sicherheitsregeln fur den E '
nicht 6ffentlichen Bereich des Flug-
hafens Mlinchen« in der jeweils gulti-
gen Fassung.




/Fahrverkehr und Fahrzeuge

« Zum unbegleiteten Befahren des nicht
offentlichen Bereichs ist eine Fahrbe-
rechtigung erforderlich [Vorfeldfthrer-
schein). Der Vorfeldfuhrerschein ist
immer mitzufihren. Die Vorfeldauf-
sicht flihrt regelmafig Stichproben
durch.

Die Schulung fur den Vorfeldfthrer-
schein und dessen Ausstellung erfol-
gen ausschlieRlich durch die Airport
Academy der FMG. Dieses betrifft auch
Wiederholungsschulungen.

Die Erstausbildung sowie Auffri-
schungs- und Wiederholungsschu-
lungen erfolgen entsprechend den
Bestimmungen der EASA sowie ge-
sonderter Vorgaben des Flugplatz-
betreibers zu den Fahrberechtigungen
Vorfeld und Rallfeld.

Bei einer Abwesenheit van drei his
hochstens 12 aufeinanderfolgenden
Monaten muss der Fahrzeugflhrer vor
der Wiederaufnahme von Fahrtatig-
keiten eine Auffrischungsschulung
durchfihren.

Hat der Fahrzeugfuhrer mehr als 12
Monate kein Fahrzeug mehr im Vorfeld
oder Rollfeld geftihrt, so muss er den
Vorfeld-/Rollfeldflihrerschein neu
erwerben.

Wiederholungsschulungen sind in
Intervallen von hdchstens 24 Monaten
nach Abschluss der Erstaushildung
durchzufuhren.

Der Fahrzeugfuhrer muss im Besitz
einer glltigen amtlichen Fahrerlaub-
nis - mindestens der Klasse B - sein.
Die Fahrer von Passagierbussen
mussen mindestens im Besitz einer
gultigen amtlichen Fahrerlaubnis der
Klasse D sein.

Der jeweilige Fahrzeugfuhrer muss
zum Fuhren von Fahrzeugen geeignet,
auf der betreffenden Fahrzeugart
nachweislich eingewiesen beziehungs-
weise geschult und mit dessen Flh-
rung und Bedienung vertraut sein. Fur
die Einhaltung dieser Bestimmungen
ist neben dem Fahrzeugfihrer auch
der Fahrzeughalter verantwaortlich.

Fahrzeughalter und -fuhrer sind dafur
verantwortlich, dass auch Fahrzeuge,
die nicht fur den allgemeinen 6ffent-
lichen Verkehr zugelassen sind (Fahr-
zeuge ochne amtliches Kennzeichen),
ebenso verkehrs- und betriebssicher
sind, wie dies fur zugelassene Fahr-
zeuge vargeschrieben ist.

Jeder Fahrer muss sich bei Fahrzeug-
Ubernahme vom verkehrs- und
betriebssicheren Zustand des Fahr-
zeugs Uberzeugen.

Der Einsatz von Fahrzeugen ist auf
das unbedingt notwendige Maf3 zu
beschranken.

Bei Fahrten im nicht offentlichen
Bereich muss sich jeder Fahrer an
die Fahrstrafden halten [siehe Seiten
14-15).

- Die Hochstgeschwindigkeit ist, sofern
nicht anders geregelt, auf 30 km/h
begrenzt. In der Sicherheitszone um
abgestellte Luftfahrzeuge sowie in
Gebauden ist Schrittgeschwindigkeit
(maximal 6 km/h] einzuhalten. Im
Bedarfsfall muss langsamer gefahren
werden!

Der seitliche Mindestabstand beim
Vorbeifahren an Fuf3gangern, Fahrzeu-
gen und Geraten soll 1,5 Meter nicht
unterschreiten. Die Geschwindigkeit ist
dabei anzupassen.

Besondere Vorsicht gilt beim Vorbei-
fahren beziehungsweise Uberholen
van Gepack- oder Frachtschleppzu-
gen. Auch bei Uberholvorgangen ist die
zulassige Hochstgeschwindigkeit von
30 km/h verbindlich einzuhalten.

Fahrtrichtungsanderungen sind recht-
zeitig anzuzeigen.

Ruckhaltevarrichtungen sind zu
benutzen (Gurtpflicht].

Fahrzeuge sind gegen unbefugtes
Benutzen zu sichern. Motaren sind bei
geparkten Fahrzeugen abzustellen.
Schltssel sind gegebenenfalls abzu-
ziehen.

Im Bereich von PCA-Anlagen (Pre-
Conditioned-Air] ist bei abgestellten,
beziehungsweise geparkten Fahrzeu-
gen, der Motor abzustellen.

 Hat der Fahrer keine ausreichende
Sicht, um sicher zu mandvrieren, muss
er sich einweisen lassen. Dies gilt beim
Vorwarts- und Rlckwartsfahren.

- Das Parken und Abstellen von Fahr-
zeugen, Gegenstanden und Geraten
sowie der Aufenthalt von Personen
hinter Fahrzeugen, die nur rickwarts
ausfahren kdnnen, ist verboten.

« Kabel- und Schlauchverbindungen,
inshesondere Versorgungsanschllisse
zu Luftfahrzeugen, dirfen unter kei-
nen Umstanden Uberfahren werden.

« Fur bestimmte Fahrzeuge gibt es be-
sondere Vorschriften. Diese Vorschrif-
ten sind fur den Betrieb und Einsatz
dieser Fahrzeuge bindend.

« Die Ladung muss verkehrssicher ver-
laden sein. Der Fahrer hat sich vor
Fahrtantritt von der ordnungsgema-
3en Sicherung der Ladung zu Uber-
zeugen.

« Personen, die eine Lotsentatigkeit
ausflihren, mussen im nicht offentli-
chen Bereich des Flughafens im Besitz
einer Berechtigung fur diese Tatigkeit
sein.

« Personen durfen nur mit daftir zuge-
lassenen Fahrzeugen heférdert wer-
den.

- Die zulassigen Anhangelasten der Zug-
fahrzeuge durfen nicht Uberschritten
werden. Sie sind gegebenenfalls vam
Fahrzeughalter im Einzelfall geregelt.

+ Das Befahren der Ringbetriebsstrafsen
ndrdlich und stdlich der Vorfeldfla-
chen bedarf einer gesonderten Geneh-
migung der Verkehrsleitung in Form
einer an der Frontscheibe des Fahr-
zeugs anzubringenden Plakette [siehe
Seite 27).

Fahrverkehr und Fahrzeuge
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/Verhaltensregeln und allgemeine
Sicherheitshestimmungen

» Wer den nicht 6ffentlichen Bereich des
Flughafens betritt oder befahrt, hat
sich so zu verhalten, dass kein anderer
geschadigt, gefahrdet oder mehr als
nach den Umstanden vermeidbar be-
hindert oder belastigt wird.

« Zum unbegleiteten Betreten oder Be-
fahren des nicht ¢ffentlichen Bereichs
ist eine Sicherheitsunterweisung
(SMS-Basistraining] erforderlich. Die-
se und die regelmafigen Wiederho-
lungsschulungen werden durch die
Airport Academy der FMG angeboten.

» Wer sich auf Flughetriebsflachen auf-
halt, hat Warnschutzbekleidung zu
tragen.

+ Das Fahren und Abstellen van Fahr-
zeugen und Geraten unter dem Rumpf
oder den Tragflachen von Luftfahrzeu-
gen ist verboten, soweit es nicht zwin-
gend notig ist, um AnschlUsse oder
Bedienelemente am Luftfahrzeug zu
erreichen. Dabei ist mit der geringst-
mdglichen Geschwindigkeit zu fahren.

Personen, die im nicht dffentlichen
Bereich des Flughafens auf den Vor-
feldern, den Paositionshereichen und
im Rallfeldbereich Bautatigkeiten
Uberwachen, mussen im Besitz einer
entsprechenden Einweisung sein.

Das Abstellen und Liegenlassen van
Gegenstanden, die den Verkehr behin-
dern, ist zu unterlassen. Verkehrsbe-
hindernde Zustande sind zu beseitigen
oder beseitigen zu lassen. Ist dies
nicht sofort maglich, sind Absiche-
rungsmafdnahmen zu veranlassen. Die
Verkehrsleitung (Tel. 111] ist zu ver-
standigen.

Sprechfunkverkehr und Umgang mit

Funkgeraten im nicht éffentlichen

Bereich des Flughafens

« Der § 23 Absatz 1a StV0 (Funken und
Telefonieren wahrend der Fahrt] gilt
auch im nicht ¢ffentlich zuganglichen
Teil des Flughafens Mlinchen.

« Bei Funkgeraten, die der betrieblichen
Kommunikation dienen, kann die FMG
Abweichungen von § 23 Absatz 1a
StVO zulassen. Die FMG lasst eine
solche Ausnahme zu, nachdem ihr der
Halter oder Fuhrer des Fahrzeugs eine
Gefahrdungsbeurteilung vorlegt, aus
welcher hervorgeht, dass eine StVO-
konforme Umrlstung der jeweiligen
Funkgerate technisch nicht maglich
oder unverhaltnismafig ist und andere
wirksame Mafdnahmen ergriffen wor-
den sind und somit ihre Weiterverwen-
dung im nicht 6ffentlich zuganglichen
Bereich des Flughafens kein unver-
tretbares Risiko darstellt. Die Geneh-
migung wird van der FMG schriftlich
erteilt und gilt ausschlie3lich fur die
beantragten Fahrzeuge und einge-
setzten Gerate. Einzelheiten hierzu
regelt das Merkblatt ,Ausnahmen fur
Funkgerate im nicht ¢ffentlichen
Bereich des Flughafens Miunchen”
(siehe Seite 52].

Verhalten bei Unféllen

Alle Unfalle und Schadensfalle sind
sofort der

« Verkehrsleitung (Tel. 111] und der

- Leitstelle Kanzernsicherheit (Tel. 113)
zur Unfallaufnahme zu melden (siehe
Seite 7].

Bei Unfallen mit Personenschaden
sind zusatzlich die

« Feuerwehr [Tel. 112] und die

- Palizei [Tel. 110]

zu henachrichtigen [siehe Seite 7].

Wichtig: Bei der Wahl von 110 oder 112
im 6ffentlichen Netz oder im Mabilnetz
werden Sie ungewollt an externe Leit-
stellen weitergeleitet!

Deshalb: Immer vorher die Ziffernfolge
089 975 eingeben!

Die Unfallbeteiligten und -zeugen
mussen fur die Unfallaufnahme an der
Unfallstelle bleiben.

Die Unfallstelle ist unverandert zu
belassen und abzusichern.

Alkohol und Drogen

Es ist verboten, in alkoholisiertem
oder anderweitig berauschtem
Zustand zur Arbeit zu erscheinen
sowie alkohalische Getranke oder
berauschende Substanzen in den
Betrieb mitzubringen und zu kon-
sumieren. Dies gilt insbesondere
fur Persaonen, die im Bereich der
Flugbetriebsflachen, das heifst

im nicht 6ffentlichen Bereich des
Flughafens auf den Vorfeldern,
Paositionsbereichen und im Roll-
feldbereich sowie hiervon zugang-
lichen Einrichtungen und Anlagen
der Luftfahrzeugahfertigung tatig
sind. Der Flughafenunternehmer
ist berechtigt, dieses Verbot durch
Kontrollen zu Gberprufen und den
Betroffenen im Falle eines Versto-
1ses oder einer Verweigerung der
Kontrolle vortbergehend oder auch
auf Dauer aus diesem Bereich zu
verweisen.

Medikamente

Die Einnahme von Medikamenten,
die geeignet sind, die Arbeitssi-
cherheit (zum Beispiel Reaktions-
fahigkeit oder Fahrtlichtigkeit) zu
beeintrachtigen, ist mit dem Arzt
oder Apotheker abzustimmen und
der Arbeitgeber ist dartiber zu in-
formieren. Gegehenenfalls ist der
Betriebsarztliche Dienst [fur Mitar-
beiter der FMG und AeroGround] zu
Rate zu ziehen!

Rauchen

Im nicht 6ffentlichen Bereich ist
das Rauchen sowie der Umgang
mit offenem Feuer - auch in Fahr-
zeugen und Geratefihrerstanden -
verboten. Dazu gehort auch der Ge-
brauch von E-Zigaretten. Rauchen,
sowie der Gebrauch von E-Zigaretten
ist ausschlief3lich in den daftir aus-
gewiesenen Bereichen erlaubt.

« Die Kontrolle der Einhaltung von Ver-
kehrs- und allgemeinen Sicherheits-
bestimmungen im nicht éffentlichen
Bereich der FMG obliegt Mitarbeitern
aus dem Geschaftsbereich Aviation
und dem Konzernbereich Sicherheit.

« Der kantrollberechtigte Personenkreis
ist befugt Fahrer, deren Verkehrsver-
halten zu einer Gefahrdung flihren
kdnnen [zum Beispiel Alkoholeinfluss,
Regelverstofie, nicht verkehrssichere
Fahrzeuge], an der Weiterfahrt zu
hindern. In diesen Fallen kann der Vor-
feldflihrerschein durch die kontroll-
berechtigten Personen eingezogen
werden.

/Verkehrsuberwachung

« Bei Verstofien gegen die Verkehrs-
und Sicherheitsregeln im nicht 6f-
fentlichen Bereich der FMG sind die
kontrollberechtigten Personen
berechtigt, Belehrungen und Verwar-
nungen auszusprechen.

« Verstof3e gegen die Verkehrs- und
Sicherheitsregeln werden gemaf3 dem
Mafnahmenkatalog der FMG geahn-
det (siehe Seiten 48 - 49].

Verkehrstuberwachung

11

« Bei schuldhaften Verstofden sind der

FMG die dadurch entstandenen Kos-

ten vom Verursacher zu erstatten. Die

Erhebung weitergehender Schadens-

ersatzanspruche wird davon nicht
berthrt.

 Dartiber hinaus behalt sich die FMG

das Recht vor, entsprechend der
Flughafenbenutzungsordnung, die

Erlaubnis zum Betreten und Befahren
des nicht offentlichen Flughafenbe-

reichs zu widerrufen.
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[Vorfahrtsregeln auf Fahrstrafden

Diese Vorfahrtsregeln gelten fiir das Fahren auf den mar-
kierten Fahrstraf3en der Vorfelder.

Grundsatze

Fiir die Vorfahrt gilt folgende Reihenfolge:
* Rollende, geschleppte und gelotste Luftfahrzeuge haben
Varrang vor allen anderen Fahrzeugen.

 Fahrzeuge der Verkehrsleitung, der Vorfelddienste, Einsatz-
und Leitfahrzeuge mit gelbem oder blauem Rundumlicht
und Signalhorn sowie Feuerwehr und Rettungsdienst haben
Vorrang vor jedem anderen Fahrverkehr auf Fahrstrafien
und Abfertigungsbereichen.
Dieses gilt auch auf Rollbereichsstrafden.

* Bei eingeschaltetem Rundumlicht gilt die Reihenfolge
der Varfahrt wie folgt:

1. Fahrzeuge mit eingeschaltetem blauen
Rundumlicht und Signalharn.

2. Verkehrsleitung oder Vorfelddienste mit
eingeschaltetem gelben Rundumlicht.

Vorfahrtsregeln 13

Fiir Fahrten im Vorfeldbereich, aufderhalb der Fahrstrafien,
gelten gesonderte Regeln.

Sonderrechte

« Einsatz- und Leitfahrzeuge [Feuerwehr und Rettungsdienste,
Verkehrsleitung und Vaorfelddienste] mit einem eingeschalte-
ten gelben oder blauen Rundumlicht und Signalhorn sind
nicht an die Geschwindigkeitshegrenzung gebunden und kén-
nen die Fahrstraf3en verlassen, wenn dies ihr Einsatz erfor-
dert. Ihnen ist durch Anhalten, langsames Fahren, Verzicht
auf die Vorfahrt, rechts Heranfahren oder in unterstiitzender
Weise freie Bahn zu schaffen.

« Sonstige Fahrzeuge mit eingeschaltetem gelben Rundum-
licht konnen die Fahrstrafien verlassen, wenn dies ihr Ein-
satz erfordert und sie hierflr eine Freigabe erhalten haben.

Besonderheit: Winterdienstfahrzeuge haben im Einsatz
Varrang vor anderen Fahrzeugen auf den Fahrstrafden.

« Alle anderen Fahrzeuge mit eingeschaltetem gelben Rund-
umlicht signalisieren eine besondere Verkehrssituation
ohne Vorrechte. Ihnen ist mit besonderer Ricksicht zu
begegnen. Inshesondere ist es verboten, zwischen Fahrzeu-
ge eines Lotsenverbands zu fahren.

« Die Verwendung des gelben Rundumlichts ist auf das abso-
lute Minimum zu beschranken.

» Die Verwendung des blauen oder gelben Rundumlichts be-
freit den Fahrer nicht von der Verpflichtung, die Sicherheit
des Ubrigen Verkehrs zu beachten.

«Im Ubrigen gelten die Regeln der StV0, inshesondere §35
(Sonderrechte] und §38 (blaues oder gelbes Blinklicht].
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/Fahrstrafden

Fahrstrafden

- Fahrstraf3en sind durch Bordsteine
oder durch weif3e durchgehende Linien
gekennzeichnet. Zu Rallkorridaren sind
sie durch eine doppelte weife Linie
abgegrenzt. Die Fahrstrafden sind
einzuhalten.

Liegt ein Fahrziel abseits von Fahr-
strafden (Luftfahrzeugabstellposi-
tionen, Gerateabstellflachen, Hallen
und so weiter], muss so lange wie
maglich die markierte Fahrstrafde
benutzt werden.

Sperrungen und Absicherungen van
Bereichen durch Fahrzeuge mit einge-
schaltetem gelben Rundumlicht ist
Folge zu leisten. Der abgesperrte
Bereich darf nicht umfahren werden.

Halten und Parken

- Das Abstellen von Fahrzeugen und
Geraten ist nur gebremst und auf aus-
gewiesenen Flachen zulassig.

- Absolutes Halteverbot besteht auf al-
len Rollwegen [Apron Stand Taxi Lane],
im Bereich von Feuerwehrausfahrten
und Feuerwehranfahrtszonen, vor Not-
ausgangen, Busvorfahrten, Notfall-
taren in Sicherheitszaunen, Gebaude-
ein- und -ausfahrten, im Schwenk- und
Absenkbereich der Fluggastbriicken,
im Zu- und Abrollbereich der Luftfahr-
zeugabstellpositionen sowie im
Fluchtweg von Tankfahrzeugen und
auf Tankpits (siehe Seiten 28 - 31].

Rollbereichsstrafden

* Rollbereichsstrafden sind die Abschnit-
te von Fahrstrafden, die Rollwege kreu-
zen oder berthren.

Rollbereichsstrafden sind durch das
Verkehrszeichen »STOPP bei
Luftfahrzeugrollverkehr« und durch
eine versetzt gestrichelte Fahrbahn-
markierung gekennzeichnet. Zusatz-
lich sind sie am Beginn und Ende
durch eine durchgehende rote Linie
sowie eine weif3e Haltelinie markiert.

Rollbereichsstrafien durfen nur hefah-
ren werden, wenn dabei der Luftfahr-
zeugrollverkehr nicht behindert oder
gefahrdet wird. Sie sind mit erhéhter
Aufmerksamkeit zu befahren. Die Roll-
bereichsstraRen durfen nicht tber-
quert werden, wenn ein Luftfahrzeug
vom Kreuzungspunkt weniger als 150
Meter entfernt ist. Alle Fahrzeuge ha-
ben dann vor dem Verkehrszeichen
»STOPP bei Luftfahrzeugrollverkehr«
anzuhalten und dem Luftfahrzeug Vor-
rang zu gewahren. Das Befahren der
Rollbereichsstrafien ist nur innerhalh
des markierten Bereichs zulassig.

Nachdem das Luftfahrzeug die Raollbe-
reichsstrafde passiert hat, muss der
Sicherheitsabstand von 150 Meter
eingehalten werden, bevor der Rallweg
Uberquert werden darf [siehe Seiten
32 - 36].

Das Anhalten auf Rollbereichsstrafden
ist nicht erlaubt. Diese sind zu jeder

Zeit unter Einhaltung der Geschwindig-
keitsheschrankung zlgig zu verlassen.

Rollweg »R«

Besondere Vorsicht ist auf der Betriebs-
strafde zwischen der Paosition 907 und
Halle 1, die parallel zum Rollweg »R«
verlauft, bei Luftfahrzeugbewegungen
geboten.

- Bei Luftfahrzeugbewegungen auf
dem Rollweg »R« darf dieser Stra-
fsenabschnitt nicht befahren werden.

- Die Zeichen »STOPP bei Luftfahr-
zeugrollverkehr« sind zwingend zu
beachten.

- Luftfahrzeugrollverkehr hat immer
Varrang.

-Im Bereich ndrdlich des Rollwegs
»R«, zwischen Hangar 1 und Hangar
4, befindet sich keine Fahrstrafde.
Jeder Fahrverkehr in diesem Bereich
muss auf der daflir vorgesehenen
und markierten Fahrstrafde stidlich
des Rollwegs »R« erfolgen.

- Wenn nétig, kommen flr die Zaun-
bestreifung gesonderte Verfahren zur
Anwendung.

Fahrstrafden 15

Rollwege auf den Vorfeldern

* Rollwege dienen dem Rollverkehr van
Luftfahrzeugen. Sie sind durch eine
rote oder zwei durchgehende weifse
Linien van den Ghbrigen Vorfeldflachen
getrennt.

- Das Uberqueren der Rollwege ist nur
auf den ausgewiesenen Rollbereichs-
strafden zulassig.

* Rollwege durfen nur nach Freigahe
durch die Vorfeldkontrolle befahren
werden.

« Die Signalgebung im Bereich von
Rollbereichsstrafien erfolgt bei einge-
schrankten Sichtbedingungen. Dies
geschieht durch in den Boden einge-
baute und quer zur Fahrtrichtung aus-
gerichtete rotleuchtende Stoppbarren.
Eingeschaltete Stoppbarren durfen
nicht Uberfahren werden.

 Das Betreten der Rollwege ist zum
Zweck der Begleitung eines Luftfahr-
zeugs [Walk-0Out-Assistance oder
Push-Back-Begleitung] gestattet. Die
Verweildauer auf dem Rollweg ist dabei
auf ein Mindestmaf’ zu beschranken.
Der Rollweg ist immer auf dem kirzes
ten Weg zu verlassen.

Vorfahrt auf Fahrstraf3en

* Fahrzeuge auf Fahrstraf3en haben
gegenuber Fahrzeugen, die in die
Fahrstrafie einfahren wallen, Varfahrt.
Fahrzeugen mit Sonderrechten ist
Vorfahrt zu gewahren (siehe Seiten
12-13).

« Bei Kreuzungen und Einmundungen von
Strafden sowie generell bei Fahrten im
Flughafengelande gilt der Grundsatz
»rechts vor links«, wenn die Vorfahrt
nicht anders geregelt ist, zum Beispiel
durch Verkehrszeichen.
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/Feuerwehr- und Rettungseinsatz /Passagiere, Fufsganger, Radfahrer

Im Falle eines Feuerwehr- oder
Rettungseinsatzes ist Folgendes zu
beachten:

- Einsatz- und Rettungsfahrzeuge im
Einsatzfall haben Vorfahrt. Sie dirfen
nicht behindert werden. Das Einfah-
ren ader Durchfahren von sogenann-
ten Einsatzaufstellungen der Feuer-
wehr bei Einsatzen ist nicht gestattet.

« Einsatzstellen sind immer grof3rau-
mig zu umfahren. Durch die Feuer-
wehr abgesperrte Gefahrenbereiche
oder Einsatzstellen sind zu beachten
und durfen nicht betreten oder be-
fahren werden.

« Arbeiten an Einsatzstellen (zum Bei- ~ Wahrend eines Feuerwehr- oder Rettungseinsatzes darf die Einsatzaufstellung
spiel Entladevorgange bei Luftfahr- nicht betreten oder befahren werden (rot schraffierter Bereich].
zeugen] durfen erst nach Freigabe Passagiere Fuf3ganger Radfahrer
durch den Einsatzleiter der Feuer-
wehr, in Abstimmung mit den weite- - Passagiere zu Fufd auf dem Weg - FuRganger muissen die varhandenen - Radfahrer durfen die Fahrstraen nur
ren Mafdinahmentragern der FMG, vom/zum Luftfahrzeug haben immer Gehwege benutzen. im unmittelbaren Gebaudebereich be-
begonnen werden. Vorrang vor jedem Fahrverkehr. nutzen.
- Das Ubergueren von Rollwegen ist un-
Walk Boarding tersagt. Das trifft auch auf das Betre- - Der Einsatz von Dienstfahrradern
ten von Rollbereichsstrafden zu. muss durch den verantwaortlichen
- Bei diesem Verfahren legen die Passa- Betriebsleiter des Flughafens Min-
giere den Weg zwischen Terminal und - Fufdganger diirfen die Fahrstrafsen nur ~ chen genehmigt werden.
Luftfahrzeug zu Fuf3 zurtick (siehe im unmittelbaren Gebaudebereich be-
Seite 31]. nutzen. - Das Befahren von Rallbereichsstrafden
mit Fahrradern ist verbaoten.
- In Bereichen, in denen sich eine Be- - Muss ein Rollweg betreten werden
triebsstrafie zwischen Gate und Luft- (Walk-0ut Assistance), so ist dieser
fahrzeugabstellposition befindet, wird nach Beendigung der Tatigkeit umge-
diese wahrend des Walk Boardings hend, auf dem klrzesten Weg zu ver-
gesperrt. lassen.

- Die Sperrung der FahrstrafRe erfolgt
durch Strafdenabsicherer. Die Fahr-
strafe ist in dieser Zeit fur den Durch-
gangsverkehr gesperrt.

- Den Anweisungen der Strafdenab-
sicherer ist Folge zu leisten.
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/Fremdkorper /Luftfahrzeugabstellpositionen

[FOD - Foreign Object Debris]

- Jeder, der auf Flughetriebsflachen
Fremdkérper (FOD] liegen sieht
(Schrauben, Osen, Koffergriffe, Bretter
und so weiter), hat diese aufzunehmen
und in die daflir vargesehenen Abfall-
behalter zu entsargen (gelbe FOD-
Tonnen].

- FOD-Checks mussen stets durchge-
fuhrt werden:

- Vor Ankunft eines Luftfahrzeugs ist
die Abfertigungspaosition jedes Mal
auf FOD zu Uberprifen.

- Nach Ende der Abfertigung eines
Luftfahrzeugs oder nach Beendigung
der Arbeiten ist die Abfertigungsposi-
tion beziehungsweise der Arbeits-
bereich nochmals auf Fremdkérper
(FOD] zu uberprufen.

- Vorsatzlich herheigeflihrte Verunreini-
gungen werden geahndet.

* Der Positionshereich wird entweder
durch rote oder rot-weifse Begren-
zungslinien zum Rollweg, zu den
Fahrbahnen oder den Abstellflachen
abgegrenzt.

* Das Befahren des Pasitionsbereichs
ist grundsatzlich nur zu Abfertigungs-
zwecken und mit Schrittgeschwindig-
keit erlaubt.

* Die Fluchtwege am Luftfahrzeug sind
grundsatzlich freizuhalten.

« Die Fluchtgassen van Tankfahrzeugen
sind grundsatzlich freizuhalten.

 Besondere Vorsicht ist beim Ein- und
Abrollen von Luftfahrzeugen auf den
Positionen geboten.

« Luftfahrzeuge, die von einer Pasition
abrollen wollen beziehungsweise mit
Schleppfahrzeugen gezogen oder
geschoben werden, sind daran zu er-
kennen, dass die »Zusammenstof3-
Warnleuchten« [Anti-Callision Lights]
blinken und/oder die rote Rundum-

leuchte am Schleppfahrzeug einge-
schaltet ist und die Bremsklotze ent-
fernt worden sind.

 Markierungen im Paositionshereich
sind zu beachten.

« Die Sicherheitszone um ein abgestelltes
Luftfahrzeug wird von einer gedachten
Linie begrenzt, die in einem Abstand
van vier Metern, gemessen von Trag-
flachenspitze, Bug und Heck, um das
Luftfahrzeug verlauft. In diesem Be-
reich durfen nur Fahrzeuge und Gera-
te abgestellt werden, die zur Abferti-
gung und technischen Wartung des
Luftfahrzeugs bendtigt werden. Andere
Fahrzeuge mussen aufderhalb der Si-
cherheitszone abgestellt werden (sie-
he Seiten 32 - 36].

« Auf allen rot schraffierten Flachen wie
zum Beispiel im Schwenk- und Ab-
senkbereich der Fluggastbricken oder
in den Zufahrten der Feuerwehr im
Einsatzfall [Brandbekampfung und so
weiter] gilt ein absolutes Halteverbot.

Fluggastbriicken durfen generell nicht
unterfahren werden.

» Bei ankommenden Luftfahrzeugen
muss der Einrollbereich frei von Hin-
dernissen aller Art sein. Alle mit der
Abfertigung beauftragten Personen
mussen sich so lange aufderhalb der
roten Linie der Luftfahrzeugabstell-
position aufhalten, his die Triebwerke
und die Anti-Collision Lights abge-
stellt sind [siehe Seiten 28 - 31, so-
wie Seiten 32 - 36]. Ausnahmen:

- Leitfahrzeugfahrer (Marshaller] im
Einsatz

-vorpositionierte Fluggastbricken

-temporares Anlegen von Brems-
klétzen (temporary chocking] ist
nur am Bugfahrwerk gestattet und
das Anschliefen von Bodenstrom
ist erst danach zulassig.

Bei allen Ausnahmen ist immer der
gréfdstmagliche Abstand zu noch lau-
fenden Triebwerken einzuhalten.

Bei der Abfertigung von Propeller-
betriebenen Luftfahrzeugen gelten
diese Ausnahmen nicht.



20

/Andocksystem
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Andocksystem

 Das Andocksystem hilft dem Piloten,

das Luftfahrzeug mittels der Leucht-
anzeige auf der Parkflache zu paositio-
nieren. Ist das Andocksystem aktiviert
(die vorhandene Befeuerung der Ein-
rollleitlinie ist eingeschaltet], wird die
Abstellposition innerhalb der nachsten
Minuten belegt. Ab diesem Zeitpunkt
darf nicht mehr in die Pasition einge-
fahren werden.

Freimelden von Positionen mit Andock-
system

 Vor dem Einrollen eines Luftfahrzeugs
muss jede Position, die mit einem
Andocksystem ausgestattet ist, Uber
das Operatorpanel freigemeldet wer-
den.

« Die Freimeldung der Abstellpasitionen
an die Vorfeldkantrolle darf nur durch
eine heauftragte und unterwiesene
Persan erfolgen und muss his zum
Stillstand des Luftfahrzeugs durch
diese Uberwacht werden.

« Die Freimeldung setzt eine vorherige
Prufung auf Hindernisfreiheit (zum
Beispiel vorpositionierte Fluggast-
bricken, keine Abfertigungsgerate im
Einrollbereich] der Position sowie eine
Flachenkontrolle auf Fremdkaérper vor-
aus [siehe Seite 18].

 Nach erfolgter Freimeldung darf die
Abfertigungspaosition nicht mehr ver-
lassen werden. Eine kontinuierliche
Uberwachung des Einrollbereichs
und des Einrollvorgangs ist sicherzu-
stellen.

» Wahrend des Einrollens eines Luft-
fahrzeugs ist stets darauf zu achten,
dass dieses ungehindert einrollen
kann. Wenn notwendig, ist der Einroll-
vargang durch Driicken des Notstopp-
knopfs am Operatarpanel unverzuglich
zu unterbrechen.

* Bei fehlender oder nicht zeitgerechter
Freimeldung durch den Abfertiger be-
ziehungsweise Dienstleister disponiert
die Vorfeldkontrolle einen Leitfahr-
zeugfahrer (Marshaller] auf die jewei-
lige Abstellposition.
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Besondere Witterungsverhaltnisse

Blitzentladungen am Flughafen stel-
len fir Personen auf den Vorfeldfla-
chen ein erhebliches Gefahrenpoten-
tial dar. Insbesondere auf den
Freiflachen und in der Nahe van lei-
tenden Materialien kénnen durch
elektrische Entladungen schwere Ver-
letzungen verursacht werden. Die Ver-
antwortung fur die Sicherheit ihrer
Mitarhbeiter bei Arbeiten auf dem Vor-
feld und im Freien sowie die Informa-
tionsweitergabe innerhalb der jeweili-
gen Betriebsorganisationen tragen die
jeweiligen Dienstleister.

Die Warnung vor Gefahr durch elektri-

sche Blitzentladung erfolgt durch die

Verkehrsleitung/Verkehrsleiter vom

Dienst uber

- Opto-akustisches Warnsystem

- Bundelfunk und Alarmstern

- Telefon und E-Mail

- UDS (Universal Display System] und
A.l.S. (Airpart Information System)]

« ACA [Airport Community App)

Die Warnung erfolgt in zwei Stufen.
Nahern sich Gewitter dem Flughafen
erfolgt zuerst eine Varwarnung
(Lightning Pre Warning, erste Stufe).
Bei Gewitter am Flughafen oder in
unmittelbarer Nahe des Flughafens
erfolgt die direkte Gewitterwarnung
(Lightning Warning Red, zweite
Stufe].

Wahrend der Dauer der Warnung
sollten sich Personen nicht im Freien
aufhalten. Es sind geeignete Raume
aufzusuchen.

Ein opto-akustisches Warnsystem ist
an den Lichtmasten auf den Vorfeldern
1,2, 3, 5und 12 installiert. Bei Aus-
I6sung der direkten Gewitterwarnung
(Lightning Warning Red, zweite Stufe]
ertont ein zeitlich begrenzter Warntaon.
Zusatzlich blinken flr die Dauer der
Warnung rote Blitzleuchten. Die Blitz-
leuchten sind mit einem Hinweisschild
gekennzeichnet.

Die Aufhebung der Gewitterwarnung
wird durch die Verkehrsleitung/Ver-
kehrsleiter vom Dienst wieder Uber die
gleichen Informationskanale bekannt
gegeben. Gleichzeitig wird das opto-
akustische Warnsystem abgeschaltet.

Bei starkem Wind sind Gerate und
Fahrzeuge nach den Safety-Richtlinien
des Herstellers/Betreibers zu sichern.
Container, Gepack, Fracht und Post
sowie Planen und sonstige bewegliche
Gegenstande mussen entsprechend
gegen Wind und Niederschlag [Regen,
Schnee] gesichert werden.

Bei Dunkelheit, schlechten Wetter-

und Strafdenverhaltnissen sowie

Sichtbehinderungen am Tag/in der

Nacht [Nebel, starker Regen oder

Schneefall] ist:

- die Fahrzeugbeleuchtung [Abblend-
licht] einzuschalten

- die Geschwindigkeit und Fahrweise
den Bedingungen anzupassen.

Inshesondere an Kreuzungspunkten
zwischen Rollwegen und Betriebs-
straen ist héchste Aufmerksamkeit
erforderlich.

Lightning
Pre Warning

AIRPORT
LIGHTNING
WARNING!
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/Rollfeld

« Das Rollfeld ist der Teil eines Flugplat-
zes, der fur Start, Landung und Rollen
van Luftfahrzeugen verwendet wird
(siehe Seite 7).

« Die Zufahrt zum Rollfeld ist nur mit
gultigem Rollfeldfuhrerschein gestat-
tet.

« Die Grenzen des Rollfelds sind im
»(bersichtsplan Verkehrsbereiche«
ersichtlich.

« Alle Fahrzeuge im Rollfeldbereich
mussen zur Identifizierung mit einem
Transponder ausgestattet sein. Fur
Fahrzeuge ohne fest eingebautem
Transponder kann ein mohiles Gerat
bei der Verkehrsleitung ausgeliehen
werden.

* Bei Fahrzeugen muss ein Rundumlicht
eingeschaltet sein.

- Das Befahren des Rollfelds ist erst
nach erfolgter Anmeldung und erteilter
Freigabe durch die Verkehrsleitung des
Flughafens und den Kantrollturm
(DFS-TWR] gestattet. Eine dauerhafte
Funkverbindung ist zu gewahrleisten.
Fur den Funkverkehr ist eine Unterwei-
sung erforderlich.

* Die Genehmigung zum Erwerb des
Rollfeldfuhrerscheins muss schriftlich
beim verantwortlichen Betriebsleiter
der FMG beantragt werden.

» Die Schulung fur den Rollfeldfuhrer-
schein sowie die Unterweisung fur den
Funkverkehr mit dem Kontrollturm
wird von der Airport Academy der FMG
angeboten und durchgeflhrt. Dieses
trifft auch auf die regelmafigen Wie-
derholungsschulungen zu.

 Hat der Fahrzeugfuhrer mehr als zwolf
Monate kein Fahrzeug mehr im Roll-
feld geflihrt, so muss er den Rollfeld-
fuhrerschein neu erwerben.

Unfallverhitung

Der Arbeitgeber hat die Beschaftigten
im Rahmen von regelméfdigen Unter-
weisungen mit allen geltenden Vor-
schriften zum Unfallschutz und zur
Unfallverhiitung vertraut zu machen.

- Alle geltenden Gesetze, Verordnungen,
Varschriften, Regeln und Anweisungen
sind verpflichtend einzuhalten. Dies
sind inshesondere in der jeweils aktu-
ellen Fassung:

- das Arbeitsschutzgesetz

- das Arbeitssicherheitsgesetz

- die Betriebssicherheitsverordnung

- die Larm- und Vibrations-Arbeits-
schutzverordnung

- die Arbeitsstattenverordnung

- die Unfallverhitungsvorschriften der
gesetzlichen Unfallversicherung

- das Arbeitssicherheitshandbuch des
Flughafens Mlnchen

- die Flughafenbenutzungsordnung

- das Flugplatzhandbuch

Aktuelle Gefahrdungsbeurteilungen
mussen im Unternehmen vorhanden
und den Beschaftigten bekannt sein.

Alle Beschaftigten, die im nicht 6ffent-
lichen Bereich des Flughafens arbei-
ten, sind nach ihren Méglichkeiten flr
ihre Sicherheit und ihren Gesund-
heitsschutz verantwaortlich. Sie haben
alle MaRnahmen, die der Arbeitssi-
cherheit dienen, zu unterstitzen.
Jede Person hat vor dem Benutzen
von Einrichtungen, Arbeitsmitteln und
Arbeitsstoffen zu prifen, ob sicher-
heitstechnische Mangel varliegen be-
ziehungsweise welche Schutzmaf3-
nahmen erforderlich sind.

Persanlicher Unfallschutz und Unfallverhiitung 23

/Personlicher Unfallschutz und

- Gerate und Maschinen durfen aus-
schliefdlich entsprechend der Her-
stellerangaben bestimmungsgemaf}
benutzt werden. Vor jeder Benutzung
ist eine angemessene Sicht- und
Funktionsprufung durchzufiihren.

Werden technische Mangel festge-
stellt, ist jegliche weitere Nutzung
verboten. Defekte Gerate, Einrichtun-
gen und Anlagen sind unverzglich,
entsprechend interner Verfahren, zu
melden und aufder Betrieb zu nehmen.

Vor dem Betreten der Gefahrenbereiche
van Geraten, Fahrzeugen oder Anlagen
sind eindeutige Absprachen mit dem
Gerate-, Fahrzeug- oder Anlagenfthrer
unbedingt erforderlich. Ein unbefug-
tes Mitfahren auf Geraten oder Fahr-
zeugen ist strikt verboten.

« Die Personliche Schutzausrtstung ist
zu benutzen.
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/Safety Management System [SMS]

Definition SMS

Das Safety Management System
(SMS]) am Flughafen Miinchen ist ein
unternehmensubergreifendes System,
welches sich mit der »Flughbetriebs-
sicherheit« am Flughafen Munchen
beschaftigt. Ziel ist es, Risiken zu ver-
meiden, die im Zusammenhang mit
den Tatigkeiten an Luftfahrzeugen
entstehen kénnen. Insbesondere
»Gefahren« oder »organisatorische
Fehler« sollen entdeckt werden. Fol-

gende Themen sind im Fokus des SMS:

- Verletzung von Personen durch ein
Luftfahrzeug

- Verletzung van Personen in ader um
ein Luftfahrzeug (im Positionsbe-
reich/Rollbereich)

- Beschadigung von Luftfahrzeugen

- Beschadigung von Fahrzeugen/
Geraten/Infrastruktur durch ein Luft-
fahrzeug

Mit Hilfe des Safety Management Sys-
tems werden operative Risiken des
Flugbetriehs am Flughafen Munchen
erfasst, bewertet und Empfehlungen
ausgesprochen, um das jeweilige Risi-
ko auf ein akzeptables Niveau zu redu-
zieren. Damit das System bestmaglich
funktioniert, ist die Meldung von Vor-
fallen notwendig und zum Teil gesetz-
lich vargeschriehen.

Anwendung SMS

« Fr das Safety Management sind Er-
eignisse oder Situationen wesentlich,
bei denen die »Flughetriehssicher-
heit« gefahrdet wird. Dazu gehdren
zum Beispiel:

- Rollbehinderung von Luftfahrzeugen
(zum Beispiel durch Fahrzeuge auf
dem Varfeld]

- Fremdkaérper FOD (Foreign Object
Debris] auf den Flugbetriebsflachen
(zum Beispiel Schrauben, Osen,
Stricke]

- Betriebsflussigkeiten auf den
Flughetriebsflachen (zum Beispiel
Kerosin, Motor-, Hydraulikdle)

- Auswirkungen des Abgasstrahls
(zum Beispiel Verletzung von Passa-
gieren durch zerspringende Schei-
ben)

- Beschadigung von Luftfahrzeugen

- Unfalle auf den Luftfahrzeugabstell-

positionen

N g K

AN

Gefahren/Risiken
fir ein Luftfahrzeug

Aufbau SMS

- Das SMS besteht aus vier zentralen

Maodulen:

- Safety Grundséatze: die vargegehenen
Rahmenbedingungen eines SMS

- Risikomanagement: die Bearbeitung
und Bewertung von Meldungen und
Gefahren durch das SMS, wodurch
systematische Fehler entdeckt wer-
den sollen

- Safety Uberwachung: die Uber-
wachung und Steuerung des SMS

- Safety Promation: die Trainingsmaf3-
nahmen und die Kommunikation von
wichtigen Informationen in Bezug auf
das SMS

NgA/

[/ # N

Gefahren/Risiken
durch ein Luftfahrzeug

Informationen SMS

« Airport Safety stellt Informationen
zum Safety Management System auf
der 6ffentlichen Homepage des Flug-
hafens Mlnchen bereit (www.munich-
airport.de/safety].

- Dokumente, die das Safety Manage-
ment System betreffen, wie zum Bei-
spiel das EASA-Compliance und Safety
Handbuch, sind fur Unternehmen und
Mitarbeiter am Flughafen Minchen
(nach Registrierung und Anmeldung]
Uber das Airport Information System
(AIS] verfugbar.

« FMG-Mitarbeiter kdnnen zusatzlich
Uber die Intranet-Plattform eMation
auf die Safety Dokumente zugreifen
(Reiter: Fachwissen - Airport und
Verkehr - Safety und Security
- Airport Safety].

Safety Management System (SMS]

Meldewege SMS

Melden Sie Risiken und Gefahren
an Airport Safety. Folgende Melde-
wege stehen lhnen zur Verflgung:

« E-Mail: safety@munich-airport.de

« Airport Community App: unter dem
Menlreiter »Safety Reporting«

« Kontaktfarmular der 6ffentlichen
Seite des Flughafens Miinchen:
www.munich-airport.de/safety

« Kontaktformular per Intranet
(nur fir Konzernmitarbeiter]:
http://emotion.munich-
airport.de/safetymeldung

» Telefon: 089/ 975 214 55

« Personlich/Briefkasten: GAT Nord,
Raume E10 - E12

Safety Promotion

SMS Training,
Safety Kommunikation/Verdffentlichungen

Risikomanagement

Gefahrenidentifikation, Risikobewertung/
Risikoklassifizierung, MaBnahmen

Safety Uberwachung

Safety Performance Monitoring, Change
Management, Safety Audits/Inspektionen

Safety Grundsatze

Safety Dokumentation, Change Policy, Safety Gremien & Ausschusse

25
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/Anlage 1:
Verkehrszeichen und Hinweisschilder

Neben allen bekannten Verkehrszeichen der StVO kommen Die folgenden Verkehrszeichen und Hinweisschilder zeigen

dartber hinaus unten aufgefthrte Zeichen auf dem Flugha- nur die wichtigsten flughafenrelevanten Schilder. Dartuber

fengelande zum Einsatz. hinaus gibt es noch eine Anzahl von Schildern, wie sie im
offentlichen Strafdenverkehr zu finden sind. Alle diese Schilder

Kénnen wegen raumlich beengter Verhaltnisse oder aus sons-  sind zu beachten.

tigen Grunden keine Verkehrsschilder aufgestellt werden,

gelten die auf der Fahrbahn aufgemalten Verkehrszeichen.

Die Hochstgeschwindigkeit betragt 30 km/h. STOPP bei Luftfahrzeugrollverkehr, wenn sich ein kreuzendes
oder parallel naherndes Luftfahrzeug auf circa 150 Meter
nahert beziehungsweise im gleichen Abstand den Bereich
verlassen hat.

511

N 48° 21,13’
E 11° 48,25

511

Pasitionshinweisschild Ringbetriebsstrafde: Benutzung nur mit Genehmigung
gestattet (Plakette »R«] [siehe Seite 9).

Gefahr durch Jetblast
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/Anlage 2: Markierungen

Es gibt international klar definierte Regeln fir die Markierung von Luftfahrzeugabstellpositionen, Rollwegen, Fahrstrafien, Doppelte weife Linie Rot/weifde Linie

Parkplatzen und anderen Flachen auf Flughafen. Folgende Markierungen kénnen immer wieder vargefunden werden: Grenzt eine Fahrstrafde oder Gerateabstellflache von einem Die Kombination einer roten und weif3en Linie mit den
Rollkorridor ah. Diese Linien dirfen grundsatzlich nicht Gher-  entsprechenden Bedeutungen.
quert werden.

Rote Linie Rote, gestrichelte Linie Versetzt gestrichelte weif3e Linie STOPP bei Luftfahrzeugrollverkehr

Grenzt eine Luftfahrzeugabstellposition und besondere Zeitweise versetzte rote Linie [siehe Rote Linie). Rollbereichsstrafde. Fahrstrafde im Bereich der Vorfelder, die Beginn einer RollbereichsstraRe. Ist mit einer weif3en Halte-
Bereiche innerhalb dieser Position ab (zum Beispiel Tankpits]. einen Rollweg kreuzt oder tangiert. linie, einer roten Linie, sowie einem Zeichen »STOPP bei Luft-
Grenzt Rollwege von sonstigen Bereichen ab (zum Beispiel fahrzeugrollverkehr« markiert (siehe Seite 15].
Wartungshangars].

Rot schraffierte Flache Weif3e Linie Leitlinien fiir den Luftfahrzeugrollverkehr
Absolutes Halte- und Parkverhot auf allen rot schraffierten Grenzt eine Flache ab, auf der Fahrzeuge oder Gerate ab- Gelbe Linie (durchgezogen oder gestrichelt),
Flachen wie beispielsweise im Schwenk- und Absenkbereich gestellt werden durfen. Fahrbahnrandmarkierung von Fahr- blaue oder orange Linie.

von Fluggastbricken oder in Zufahrten der Feuerwehr im strafsen.

Einsatzfall.
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Markierte Parkplatze
Zugeordnete Parkplatze sind entsprechend gekennzeichnet. Sie durfen nur durch den Mieter
genutzt werden. Parken auf diesen Flachen ist fir andere nicht zulassig.

Weifde schraffierte Flache Busspuren

Bewegungsflachen oder Sperrflachen immer freihalten! Frei zum Ein- und Aussteigen von Passagieren zulassig.

Absolutes Park- und Halteverbot.

|
.
L
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I

Gebaudeein- und -ausfahrten
Gebaudeein- und -ausfahrten sind stets freizuhalten.

Blaue Flache oder Streifen

Wegefuhrung fur Passagiere bei Walk Boarding zwischen
Luftfahrzeug und Gate. Bereich darf van Fahrzeugen nicht
gequert werden, wenn die Betriebsstrafde durch Strafden-
absicherer abgesperrt ist (siehe Seite 17].
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/Anlage 3: Sicherheitszonen

Ansaug- und Abgaszonen

Es besteht ein erhéhtes Risiko von Ver-
letzungen oder Schaden im Bereich van
Luftfahrzeugtriebwerken.

Diese kénnen sein:

- Ansaugzonen vor und neben Luftfahr-
zeugtriebwerken

- Abgaszaonen hinter Luftfahrzeugtrieb-
werken

- Gefahrenbereich von Propellern

Jede Person, die sich auf dem Vorfeld
aufhalt, muss die Ansaug- und Abgas-
zonen von Triebwerken, sowie Gefahren-
bereiche von Propellern heachten.

Luftfahrzeugtyp/-art

Jetblast/Propwash

Im gesamten Vorfeldbereich muss mit
Jetblast (Abgasstrahl von Triebwerken)
gerechnet werden. Dieses kann der Fall
sein:

- wenn das Luftfahrzeug »nose-out«
auf der Luftfahrzeugabstellposition
geparkt wird

- wenn das Luftfahrzeug gerade auf
die Luftfahrzeugabstellposition gerollt
ist, die Anti-Collision Lights und die
Triebwerke abgestellt hat [Nachlaufen
der Triebwerke]

- wenn das Luftfahrzeug auf einer
Nose-0ut Position seine Triebwerke
anlasst

- wenn das Luftfahrzeug auf einer
Nose-0ut Position mit eigener Kraft
abrollt

- wenn das Luftfahrzeug auf einem
Rollweg eine Kurve nehmen muss und
hierbei mehr Schub benétigt

- wenn ein Luftfahrzeug eine Roll-
bereichsstrafde gequert hat

Sicherheitsabstand vor einem
laufenden Triebwerk

Die folgenden Werte fur die Sicherheits-
zonen beziehen sich
* bei Abgaszonen:
- auf den Bereich hinter dem Rumpf-
ende des Luftfahrzeugs
- mindestens auf die Spannweite des
Luftfahrzeugs
- bei Ansaugzonen:
- auf den Bereich vor den Triebwerken
im Halbkreis

Achtung: Kénnen die Sicherheitszonen
aus zwingenden betrieblichen Griinden
(zum Beispiel Bereitstellung von Abfer-
tigungsgeraten] nicht eingehalten wer-
den, ist ein geringerer Sicherheitsab-
stand vertretbar, wenn Personen nicht
gefahrdet und die Fahrzeuge und Geréate
ausreichend gegen den Abgasstrahl
gesichert wurden.

- Der Gefahrenbereich van Propellern
darf zu keiner Zeit betreten oder
durchfahren werden!

- Bei Power-Back-Verfahren gelten die
Sicherheitsabstande gemaf3 folgenden
Werten, vor den Triebwerken.

Sicherheitsabstand hinter einem
laufenden Triebwerk

Propeller-/Turbopropluftfahrzeug

Luftfahrzeug mit Strahlantrieb

Hinweis:

« Es wird nicht mehr nach LFZ-Typen
oder -Groéfde unterschieden.

- Es wird nicht mehr nach Leerlauf oder
Abrollschub unterschieden.

- Angegeben sind die Mindestwertel!

- Bei Unsicherheiten gegebenenfalls
etwas langer warten!

7,5 Meter

7,5 Meter

50 Meter

150 Meter

150 m **

Sicherheits-
abstand hinter
laufenden
Triebwerken

* Sicherheitsabstande var und hinter laufenden Luftfahrzeugtriebwerken.

** Der Sicherheitsabstand hinter laufenden Luftfahrzeugtriebwerken wird ab Rumpfende gemessen.

Anlage 3: Sicherheitszonen
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Sicherheitszone um ein abgestelltes
Luftfahrzeug

- Bevar Bremsklotze, Bodenstrom und
Abfertigungsgerate an das Luftfahr-
zeug gebracht werden durfen, missen
die Triebwerke abgestellt und die Anti-
Collision Lights ausgeschaltet sein
(siehe Seite 19].

« Vor Abfertigungsheginn muss ein Luft-
fahrzeug durch Bremsklétze gesichert
werden.

- Die Sicherheitszone wird von einer ge-
dachten Linie begrenzt, die in einem
Abstand von vier Metern um Tragfla-
chen, Bug und Heck des Luftfahrzeugs
verlauft (siehe Seite 19).

- Das Betreten oder Befahren dieser
Zone ist nur dann gestattet, wenn dies
zur Abfertigung des Luftfahrzeugs
notwendig ist.

« In dieser Zone ist maximal Schrittge-
schwindigkeit gestattet.

- Das Manavrieren von Fahrzeugen mit
angehangten Geraten muss mit grof3-
ter Sorgfalt erfolgen.

« Fahrzeugbewegungen sind mdglichst
rechtwinklig zur Langsachse des Luft-
fahrzeugs durchzuflihren.

- Bevor Abfertigungsgerate an das Luft-
fahrzeug herangefahren werden,
mussen zwei Bremstests durchgefuhrt
werden:

- Erster Bremstest nach Inbetriebnah-
me des Abfertigungsgerats bezie-
hungsweise bei Einfahren in den
Positionsbereich oder Uberfahren der
roten Linie, die die Abfertigungsposi-
tion begrenzt.

- Zweiter Bremstest bei Einfahrt in die
Sicherheitszone des Luftfahrzeugs
(circa vier bis finf Meter vor dem
Luftfahrzeug].

-In allen Fallen muss das Abfertigungs-
gerat zum Stillstand gebracht werden.

- Soweit weitergehende Vorgaben von
Fluggesellschaften bestehen, sind
diese einzuhalten.

 Fahrzeuge und Gerate, die zur Abferti-
gung benotigt werden und im Paosi-
tions- oder im Sicherheitsbereich ab-
gestellt werden mussen, sind zu
sichern (durch Feststellbremse oder
Bremskldtze]. Wo es notwendig ist,
sind Stutzen abzusenken.

- Laufende Motaren bei Fahrzeugen und
Bodenabfertigungsgeraten sind nur
zulassig, wenn es zum Betrieb erfor-
derlich ist und sich ein Bediener im/
auf dem Fahrstand oder in unmittel-
barer Nahe befindet.

- Fahrzeuge, die nicht zur Abfertigung
benétigt werden, mussen auf3erhalb
der roten Positionsbegrenzungslinie
im abgesenkten Zustand abgestellt
werden.

« Vor beziehungsweise wahrend des
Anlassens der Triebwerke durfen sich
nach dem Wegfahren der Fluggast-
treppe oder -brticke keine Fahrzeuge
oder Gerate im Bereich der Notaus-
stiege und der Passagierttren befin-
den. Ein ungehindertes Ausfahren der
Notrutsche muss sichergestellt sein.

Schmalrumpfluftfahrzeuge
Grofraumluftfahrzeuge

Airbus A380

Platz, der vor den
Passagierttren
freigehalten werden
muss:

8 Meter

12 Meter

16 Meter

Anlage 3: Sicherheitszonen

Platz, der neben d
Passagierttiren
(links und rechts]
freigehalten werden
muss:

1 Meter

2 Meter

2 Meter



Be- und Enttankung

Wahrend der Be- und Enttankung von
Luftfahrzeugen dirfen keine Fahrzeuge
(ausgenommen Tankfahrzeuge] in Be-
reichen der Tankentliiftung abgestellt
werden. Dieser Bereich betragt mindes-
tens drei Meter um die Tankentluf-
tungsoffnungen (siehe Grafik].

Bei Schaden an der Tankanlage wah-
rend der Betankung von Luftfahrzeugen
ist durch Dricken des Notschalters der
angeschlossene Unterflurhydrant zu
schliefden und die Feuerwehr zu ver-

Radilis - 3 m

standigen (Tel. 112]. Tanknotstopp-
schalter befinden sich an jedem Licht-
mast heziehungsweise an dem
Bedienpanel fur das Andocksystem.

« Der Fluchtweg flir das Tankfahrzeug
nach vorn darf nicht verstellt werden.

« Zu Tankfahrzeugen, die ein Luftfahr-
zeug betanken, muss ein Sicherheits-
abstand von mindestens einem Meter
eingehalten werden.

- Ausgelegte Kabel und Schlauche dur-
fen nicht Uberfahren werden.

« Wahrend der Betankung von Luftfahr-
zeugen sind deren Notausstiege und
Passagierturen freizuhalten.

Radius.= 3 m

Bei auslaufendem Kraftstoff sind

folgende Mafdnahmen zu ergreifen:

- die Feuerwehr/Verkehrsleitung
alarmieren (Tel. 112/111); aus dem
offentlichen Festnetz beziehungs-
weise dem Maobilfunknetz sind die
Rufnummern 089-975-112, bezie-
hungsweise 089-975-111 zu wahlen
(siehe Seite 7].

- bei akuter Feuergefahr den Feuer-
melder betatigen

« nicht durch den ausgelaufenen Kraft-
stoff fahren

- in Kraftstoffpfutzen stehende Fahr-
zeuge nicht starten oder motorbetrie-
ben herausfahren.

Radius“= 3m

Bei Luftfahrzeugen mit Trimmtank im Hohenruder [zum Beispiel Airbus A330, A340, A380 oder Boeing 747)
gibt es eine zusatzliche Tankentliftung am rechten Héhenruder.
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Anlage 4: Winkzeichen beim Einweisen
von Fahrzeugen

In der Sicherheitszone um ein abge-
stelltes Luftfahrzeug ist das Riick-
wartsfahren besonders unfalltrachtig.
Hier ist erhéhte Varsicht geboten.

Ruckwartsfahren ist nur gestattet,
wenn die ortlichen Gegebenheiten das
Vorwartsfahren nicht zulassen.

Der Fahrer hat sich beim Ruckwarts-
fahren davon zu Uberzeugen, dass sein
Fahrweg hindernisfrei ist.

Ruckwartsfahren ist nur mit der

geringst maglichen Geschwindigkeit
gestattet.

Bedeutung:

Kontaktaufnahme zu Beginn des
Einweisvorganges

Hinweis:

Ich bin fur den Einweisvorgang

verantwortlich.
Anweisungen kammen nur von mir.

Vorwartshewegung

Auf den Einweiser zufahren

Ist die Sicht nach hinten durch die
Bauart, Beladung oder durch andere
Umstande versperrt oder erschwert,
hat sich der Fahrer einweisen zu las-
sen.

Der Einweiser muss sich davon Uber-
zeugen, dass die Fahrbahn hinter dem
Fahrzeug frei ist. Wahrend der Rlck-
wartsfahrt hat der Fahrer standig
Blickkantakt zum Einweiser zu halten
und muss nach dessen Zeichen fah-
ren.

Der Einweiser hat die verdffentlichten
Winkzeichen anzuwenden.

Der Einweiser muss grundsatzlich sei-
nen Standort so wahlen, dass er selbst

Erklarung:

Arme Uber den Kopf
Handflachen zeigen nach vorne

Arme in Schulterhéhe
Handflachen zeigen nach hinten
Wiederholtes Winken aufwarts und
nach hinten

nicht gefahrdet ist und freie Sicht so-
wohl hinter das Fahrzeug als auch zum
Fahrer hat.

Verliert der Fahrer oder Einweiser
den Sichtkontakt, so darf nicht mehr
weitergefahren werden.

Winkzeichen gemafs IATA Ground Opera-
tions Manual (IGOM]

£ 2

Bedeutung:

Rickwartsbewegung

Vom Einweiser wegfahren

Rechts einschlagen
(aus Sicht des Einweisers]

Links einschlagen
(aus Sicht des Einweisers]

Anheben

Zum Beispiel hei Gahelstapler, Lifter

Anlage 4: Winkzeichen beim Einweisen von Fahrzeugen

Erklarung:

Arme neben dem Korper
Handflachen zeigen nach vorne
Wiederholtes Winken aufwarts und
nach vorne

Linker Arm nach unten gestreckt

Hand ausgestreckt

Rechte Handflache zeigt nach vorne
Rechter Arm macht eine wieder-
holende Bewegung aufwarts

Die Geschwindigkeit der Armbewegung
zeigt die Starke des Lenkeinschlags an

Rechter Arm nach unten gestreckt
Hand ausgestreckt

Linke Handflache zeigt nach vorne
Linker Arm macht eine wiederholende
Bewegung aufwarts

Die Geschwindigkeit der Armbewegung
zeigt die Starke des Lenkeinschlags an

Beide Arme zum Fahrzeug/zur Ladung
Handflachen nach oben
Handbewegung nach ohen

39
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Bedeutung:

Absenken

Zum Beispiel bei Gabelstapler, Lifter

Unterstutzung beim Rangieren

Komme mit Gerat oder Ladung

Abstand angeben

Hinweis:

Der mit den Handen angezeigte
Abstand muss dem realen Abstand
entsprechen.

Halt

Erklarung:

Beide Arme zum Fahrzeug/zur Ladung
Handflachen nach unten
Handbewegung nach unten

Augenkontakt mit Bediener halten
Den hinteren Arm in Bewegungs-
richtung schwingen

Mit beiden Handen in Kopfhdhe den
Abstand anzeigen

Arme werden Uber dem Kopf gekreuzt

Sofortiger Stopp
Arme mit geschlossenen Fausten uber
dem Kopf kreuzen

Bedeutung:

oK

Bewege Dich wieder selbstandig

Eingebremst

Stutzen ausgefahren

Nicht mehr eingebremst

Stutzen eingezogen

Anlage 4: Winkzeichen beim Einweisen von Fahrzeugen

Erklarung:

Der rechte Arm wird hochgestreckt
Der abgespreizte Daumen der ge-
schlossenen Hand zeigt nach oben

Arme befinden sich im unteren
Korperbereich

Geschlossene Fauste mit ausge-
strecktem Daumen zeigen zum Kérper
Arme bewegen sich zum Kérper hin

Arme befinden sich im unteren
Korperbereich

Geschlossene Fauste mit ausgestreck-
tem Daumen zeigen vom Kérper weg
Arme bewegen sich vom Kérper weg

Al
|

\,‘ ‘\ /

l‘"

A
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Bedeutung:

Anschliefden/Einstecken

Abziehen/Abstecken

Unterbrechung/Stopp

Zum Beispiel Bodenstrom, Luft,
Vorgang, Versorgung

Motor Stopp

Erklarung:

Linker Arm gehoben mit waagrecht
ausgestreckter Hand

Anschlief3en
Rechte Hand mit geschlossener Faust
bewegt sich zur Handflache der linken
Hand

Abziehen
Rechter Arm mit geschlossener Faust
bewegt sich von der linken Hand
abwarts

Rechter Arm in Schulterhdhe
Handflache zeigt nach unten

Arm schwenkt horizontal im
ausgestreckten Zustand zum Hals

Rechter Arm und Hand in Schulter-
hdhe

Handflache zeigt nach unten

Hand am Hals bewegt sich horizontal
nach rechts

™

—

Angeschlossen/
Eingesteckt

Abgesteckt

™

=
W

™

Bedeutung:

Bremsen auf/zu

Anlage 4: Winkzeichen beim Einweisen von Fahrzeugen

Erklarung:

Rechter Arm und Hand waagrecht vor
dem Kérper

Bremsen lésen

Offnen der Faust, Finger ausgestreckt,

Handflachen zeigen zum Kaérper hin

Bremsen anziehen
Finger ausgestreckt, Handflachen
nach innen schliefden sich zu einer
Faust

™

Bremse auf

o/

Bremse zu

»
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/Anlage S: Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkennzeichnung

Verbotszeichen Gebotszeichen
Gemafd ASR 1.3/I1S0 7010, auszugsweise Gemafd ASR 1.3/I1S0 7010, auszugsweise

‘

Allgemeines Verbotszeichen Rauchen verbaoten Keine offene Flamme; Feuer, offene Fur Fufdganger verboten Allgemeines Gebotszeichen Gehorschutz benutzen Augenschutz benutzen Fufdschutz benutzen
Zundquellen und Rauchen verboten

Kein Trinkwasser Abstellen oder Lagern Fur Flurférderzeuge verboten Schalten verboten Handschutz benutzen Schutzkleidung benutzen Hautschutzmittel benutzen Handlauf benutzen
verboten

Kein Zutritt fir Personen mit Herz- Eingeschaltete Mohiltelefone Essen und Trinken verboten Fotografieren verboten Gesichtsschutz benutzen Kopfschutz benutzen Warnweste benutzen Atemschutz benutzen
schrittmachern oder implantierten verboten
Defibrillatoren

QDO

‘

Auffanggurt benutzen Ubergang benutzen Fufdgangerweg benutzen Anleitung beachten

Betreten der Flache verboten
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Gemafd ASR 1.3/1S07010, auszugsweise

>
>

Allgemeines Warnzeichen Warnung vor
feuergefahrlichen Stoffen

D>
>

Warnung vor atzenden Stoffen Warnung vor radioaktiven Stoffen
oder ionisierenden Strahlen

>
>

Warnung vor gefahrlicher Warnung vor gefahrlicher

elektrischer Spannung optischer Strahlung

P>
>

Warnung vor Hindernissen Warnung vor Absturzgefahr

am Boden

Warnung vor explosions-
gefahrlichen Stoffen

Warnung vor schwebender Last

Warnung vor Laserstrahl

Warnung vor Gasflaschen

Warnung vor giftigen Stoffen

B>

Warnung vor Flurférderzeugen

>

Warnung vor brandférdernden
Stoffen

P>

Warnung vor Gefahren durch

das Aufladen von Batterien

Anlage 5: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung 47

VONVENVANPEN

Warnung var Quetschgefahr Warnung vor automatischem Warnung vor Hand- Warnung var Rutschgefahr
Anlauf verletzungen
Warnung vor Einzugsgefahr Warnung vor Biogefahrdung Warnung vor niedriger Warnung vor Hindernissen
Temperatur/Frost im Kopfbereich
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Rettungszeichen
Gemafd ASR 1.3/I1S0 7010, auszugsweise

Zusatzzeichen Pfeil Zusatzzeichen Pfeil

Rettungsweg/Notausgang
(links]

\ o
N\

Erste Hilfe Notruftelefon Sammelstelle

)

) © ¢ D © ¢
D © ¢ ) © ¢
D @ ¢ D @ ¢
DO ¢ DO ¢
DO ¢ DO ¢
AED (Automatisierter Externer Augenspuleinrichtung Notdusche

Defibrillator)

Notausstieg mit Fluchtleiter

Rettungsausstieg

Rettungsweg/Notausgang
(rechts]

Arzt

Krankentrage

Beispiel fur Rettungsweg/Notausgang mit Richtungspfeil

Brandschutzzeichen
Gemafs ASR 1.3/I1S0 7010, auszugsweise

Anlage 5: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung

Richtungsangabe Richtungsangabe

Loschschlauch Feuerleiter

Feuerldscher Brandmeldetelefon

Brandmelder Mittel und Gerate

zur Brandbekampfung
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/Anlage 6: Mafd3nahmenkatalog
der Flughafen Munchen GmbH

Zur Aufrechterhaltung der Verkehrs-
sicherheit auf dem Flughafengelande ist
es notwendig, Verkehrsverstofde zu ahn-
den. Hierflir hat die Flughafen Mlinchen
GmbH einen Mafd3nahmenkatalog er-
stellt, der fur alle Nutzer des Vorfelds
uneingeschrankt Gultigkeit hat.

VerstéfRe werden nach folgendem
Punktekatalog geahndet.

Verfehlung

Missachtung der Schrittgeschwindigkeit an einem in der Sicherheits-
zone abgestellten Luftfahrzeug ohne Gefahrdung Dritter

Missachtung der Schrittgeschwindigkeit an einem in der Sicherheits-
zone abgestellten Luftfahrzeug mit Gefahrdung Dritter
Uberschreiten der zulassigen Anhangerzahl bei Schleppfahrzeugen

Parken und Abstellen in Rollbereichen fur Luftfahrzeuge, schraffierten
Sperrflachen, vor Busgates, Bereitstellungsflachen, Fahrstrafsen und
Anfahrtszonen der Feuerwehr

Unzulassiger Personentransport in Fahrzeugen und auf nicht dafar
vorgesehenen Geraten

Fihren von Fahrzeugen mit Sicherheitsmangeln oder in nicht
verkehrssicherem Zustand

Missachtung von Sicherheitszonen im Gefahrenbereich von
Luftfahrzeugen

Uberschreiten der zulassigen Héchstgeschwindigkeit diber 15 km/h
Uberschreiten der zulassigen Hochstgeschwindigkeit tiber 25 km/h

Befahren der Rollkorridore aufderhalb der gekennzeichneten
Fahrstrafden

Missachtung des Zeichens »STOPP bei Luftfahrzeugraollverkehr«
bei anrollenden Luftfahrzeugen

Verlassen einer Unfallstelle chne Aufnahme des Unfallhergangs trotz
maglicher Unfallbeteiligung

Befahren der Verkehrsflache zwischen einem Lotsenfahrzeug mit
eingeschalteter Rundumkennleuchte und dem von ihm geflihrten
Luftfahrzeug [Lotsenverband])

Verschmutzung der Vorfelder

Uberfahren von Schlauchen der Betankungsfahrzeuge sowie von
Energieversorgungseinrichtungen

Nicht ordnungsgemaf gesicherte Ladung
Missachtung der Vorfahrtsregelung mit Gefahrdung
Missachtung der Vorfahrtsregelung chne Gefahrdung

Nichteinhalten der Schrittgeschwindigkeit aufderhalb von Fahrstraen

w

R nnw

e Erreicht das Punktekonto eines Ver-

kehrsteilnehmers 8 Punkte, wird der
Verkehrsteilnehmer durch den verant-
wortlichen Betriebsleiter des Flugha-
fens Mlanchen Uber den Punktestand
unter Hinweis auf die bei weiteren
Verstofden drohende kostenpflichtige
Nachschulung und mégliche Fahrver-
bote schriftlich informiert.

+ Ab 12 Punkten ist eine kostenpflich-

tige Nachschulung notwendig.

» Ab 14 Punkten wird ein Fahrverbot bis

zu zwei Wochen ausgesprochen.

» Ab 16 Punkten wird ein Fahrverbot his

zu einem Manat ausgesprochen.

» Ab 18 Punkten wird ein Fahrverbot his

zu drei Monaten ausgesprochen.

« Ahndungspunkte werden nach Ablauf

von 12 Monaten nach dem Verstof3
geldscht.

Anlage 6: MaRnahmenkatalog der Flughafen Miinchen GmhbH

Im Falle eines Verstofdes gegen die
»Verkehrs- und Sicherheitsregeln

fur den nicht 6ffentlichen Bereich des
Flughafens Miinchen« werden die
Personalien des Verkehrsteilnehmers
durch die kantrollberechtigte Person
festgehalten.

Jede betroffene Person hat das Recht
zur Einsicht in ihr Datenblatt. Eine
solche Anfrage ist schriftlich an den
verantwortlichen Betriebsleiter des
Flughafens Mlinchen zu richten.

Dort kénnen die erfassten Daten von
der betroffenen Person eingesehen
werden.

Das Fahrverbot beginnt am Tag nach
der schriftlich gegentber dem Ver-
kehrsteilnehmer bekannt gegebenen
Entscheidung.

Fur Beschaftigte der Flughafen
Minchen GmbH und AeroGround gilt
daruber hinaus eine zusatzliche
Betriebsvereinbarung, in der weitere
Einzelheiten geregelt sind.
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/Anlage 7: Merkblatt ,,Ausnahmen fur
Funkgerate im nicht 6ffentlichen Bereich
des Flughafens Mlinchen”

Geltung der Strafdenverkehrsordnung
(stvOo)

- Gemafs Teil Il Nr. 3.1.1 der Flughafen-
benutzungsordnung (FBO] fur den
Flughafen Mlnchen gilt die StVO im
offentlich zuganglichen Bereich des
Flughafens uneingeschrankt, soweit
die FMG dort 6ffentlichen Verkehr zu-
lasst.

Im nicht 6ffentlich zuganglichen Be-
reich des Flughafens gelten varrangig
die ,Verkehrs- und Sicherheitsregeln
fur den nicht 6ffentlichen Bereich des
Flughafens Minchen” in ihrer jeweils
gultigen Fassung, die StVO findet hier
erganzende Anwendung.
https://emotion.munich-airport.de/
homel/regelwerk/richtlinien/air-
port-verkehr/aviation-luftverkehr/
richtlinien/flughafen_de.pdf

Verwendung von Funkgeraten im nicht
dffentlich zuganglichen Bereich des
Flughafens Miinchen

- Gemaf § 52 Abs.4 StVO ist § 23 Ab-
satz 1a StV0 ab dem 1. Juli 2021 auch
fur Funkgerate anzuwenden. Danach
dirfen Funkgerate von Fahrzeugflih-
rern nur noch benutzt werden, wenn
hierfir das Gerat weder aufgenommen
noch gehalten wird und entweder nur
eine Sprachsteuerung und Vorlese-
funktion genutzt wird oder zur Bedie-
nung und Nutzung des Gerates nur
eine kurze, den Strafden-, Verkehrs-,
Sicht- und Wetterverhaltnissen ange-
passte Blickzuwendung zum Gerat bei
gleichzeitig entsprechender Blickah-
wendung vom Verkehrsgeschehen
erfolgt oder erforderlich ist.
https://www.gesetze-im-internet.de/
stvo_2013/__23.html

Sonderregelung fiir Funkgerate im
nicht éffentlich zuganglichen Bereich
des Flughafens Miinchen

* Die FMG hat die Verwendung von
Funkgeraten in den ,Verkehrs- und
Sicherheitsregeln fir den nicht éffent-
lichen Bereich des Flughafens M(in-
chen” neu geregelt. Der § 23 Abs. 1a
StVO, der die Benutzung von elektroni-
schen Geraten fur die Kommunikation,
Organisation oder Information regelt,
gilt hiernach grundsatzlich auch im
nicht 6ffentlich zuganglichen Bereich
des Flughafens.

Bei Funkgeraten, die der betrieblichen
Kommunikation dienen kann die FMG
Abweichungen von § 23 Abs. 1a StV0,
insbesondere hinsichtlich der Aufnah-
me oder des Haltens des Funkgerats
bei Fahrten im nicht ¢ffentlich zu-
ganglichen Bereich des Flughafens,
zulassen. Die FMG Iasst eine solche
Ausnahme zu, nachdem ihr der Halter
oder Flhrer des Fahrzeugs eine Ge-
fahrdungsbeurteilung vorlegt, aus
welcher hervorgeht, dass eine StVO-
konforme Umrlstung der jeweiligen
Funkgerate nicht maglich oder unver-
haltnismafig ist und andere wirksame
Mafdnahmen ergriffen worden sind und
somit ihre Weiterverwendung im nicht
offentlich zuganglichen Bereich des
Flughafens kein unvertretbares Risiko
darstellt.

Verfahrenshinweise

Zustandiger FMG-Geschaftsbereich
Zustandig ist die FMG-Geschaftseinheit
Verkehrsdienste/-leitung (AVV];
Ansprechpartner ist Frau Verena Streit-
berger (Tel. 089 975 21103, verena.
streitberger@munich-airport.de].

Die Genehmigung wird durch den
verantwortlichen Betriebsleiter,

Herrn Alexander Hoffmann (Tel. 089 975
21100, alexander.hoffmann@munich-
airport.de), schriftlich erteilt; die Ge-
nehmigung gilt ausschlief3lich flr die
beantragten Fahrzeuge und eingesetz-
ten Gerate.

Antrag, Antragsunterlagen
Erforderlich ist ein schriftlicher Antrag
auf Zulassung einer Ausnahme, dem
eine Gefahrdungsheurteilung beigefligt
ist, aus welcher hervorgeht, dass eine
StVO-konforme Umrdstung der jeweili-
gen Funkgerate nicht maoglich oder un-
verhaltnismafig ist und andere wirksa-
me Mafinahmen ergriffen worden sind
und somit ihre Weiterverwendung im
nicht 6ffentlich zuganglichen Bereich
des Flughafens kein unvertretbares Ri-
siko darstellt.

Gleichartige Tatigkeiten oder Arbeitshe-
dingungen kénnen hier jedoch zusam-
mengefasst werden.

Fir den Inhalt und Erstellung der Ge-
fahrdungsbeurteilung ist allein der An-
tragsteller verantwortlich.

Kosten
Die Ausnahmezulassung erfolgt kosten-
frei.

Ausnahmezulassung und -nachweis
Die Zulassung einer Ausnahme teilt die
FMG dem Antragsteller schriftlich mit.
Die Zulassung einer Ausnahme wird
nachgewiesen durch eine von der FMG
ausgegebenen Plakette, diese ist deut-
lich sichtbar an der Frontscheibe des
Fahrzeugs anzubringen das mit dem
Funkgerat ausgestattet ist, flir welches
die Ausnahme zugelassen wurde.
Zusatzlich ist eine Kopie der schriftli-
chen Ausnahmezulassung der FMG in
dem Fahrzeug mitzufiihren, welches mit
dem Funkgerat ausgestattet ist, fur das
eine Ausnahme zugelassen wurde.

Anlage 8: Abklrzungsverzeichnis

/Anlage 8: Abkurzungsverzeichnis

ArbSchG Arbeitsschutzgesetz

ASR
BADV
DFS
DGUV
DIN
EASA
EN
EU
FMG
FOD
GmbH
|ATA
ICAO
IGOM
ISO
km/h
PCA
PSA
SMS
StVo
Tel.
TWR

Technische Regeln flr Arbeitsstatten
Bodenahfertigungsdienst-Verordnung
Deutsche Flugsicherung GmbH
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
Deutsches Institut fur Normung
European Aviation Safety Agency
Europaische Normen

Europaische Union

Flughafen Miinchen GmbH

Foreign Object Debris [Fremdkarper)
Gesellschaft mit beschrankter Haftung
International Air Transport Association
International Civil Aviation Organization
IATA Ground Operations Manual
International Organization for Standardization
Kilometer pro Stunde
Pre-Conditioned-Air (stationare Klimaanlage fur Luftfahrzeuge)
Persanliche Schutzausrustung

Safety Management System
Strafdenverkehrsordnung

Telefan

Tower
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Anlage 9: Mitgeltende Bestimmungen,
Vorschriften und Gesetze

Folgende zusatzliche Gesetze, Vor-
schriften und Bestimmungen sind die
Grundlage fur die »Verkehrs- und
Sicherheitsregeln flr den nicht 6ffentli-
chen Bereich des Flughafens Minchen«.
Es wird auf die jeweils aktuelle Fassung
Bezug genommen.

Europaische Kommission: Verordnung
(EU] Nr. 139/2014 der Kommissian
vom 12. Februar 2014 und die Umset-
zungsbestimmungen der EASA
(Acceptahble Means of Compliance]
Luftsicherheitsgesetz
Arbeitssicherheitsgesetz

Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung

Strafdenverkehrsordnung
Strafdenverkehrs-Zulassungs-0rdnung
Fahrzeug-Zulassungsverardnung
Unfallverh(itungsvorschriften der
gesetzlichen Unfallversicherung
Gesetz Uber die Durchfuhrung von
Mafdnahmen des Arbeitsschutzes zur
Verbesserung der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes der Beschaf-
tigten bei der Arbeit [Arbeitsschutz-
gesetz ArbSchG)

Technische Regeln flir Arbeitsstatten -
Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
kennzeichnung [ASR A 1.3]
Arbeitsschutzgesetz

Larm- und Vibrations-Arbeitsschutz-
verordnung

Arbeitsstattenverordnung
Arbeitssicherheitshandbuch des
Flughafens Mlinchen
Unfallverhiitungsvorschriften der
Berufsgenossenschaften
Betriebssicherheitsverordnung

DIN 4844-2

EASA Compliance DIN EN ISO 7010
Flugplatzhandbuch der Flughafen
Munchen GmbH
Flughafenbenutzungsordnung der
Flughafen Mtinchen GmbH
Ausweisantrag mit den dazugehdrigen
Informationen und Geschaftsbedin-
gungen der Flughafen Miinchen GmbH
BADV - Bodenabfertigungsdienst-
Verordnung

/Salvatorische

Klauseln

- Sollten einzelne Bestimmungen dieser
Verkehrsregeln unwirksam oder un-
durchflihrbar sein oder unwirksam
oder undurchfiihrbar werden, bleibt
davon die Wirksamkeit der Verkehrs-
regeln im Ubrigen unberuhrt.

Die FMG verpflichtet sich, anstelle der
unwirksamen Bestimmung auf die
Aufnahme derjenigen wirksamen Be-
stimmung in diesen Verkehrsregeln
hinzuwirken, welche dem Sinn und
Zweck der unwirksamen Bestimmung
am meisten entspricht.

Abweichend von diesen allgemein gul-
tigen Regeln kann es Regelabsprachen
geben, die zwischen zwei Partnern
getroffen werden muissen. Diese Ab-
sprachen sind flr die davon betrof-
fenen Parteien verbindlich. Das Safe-
ty Management des Flughafens und
die Vorfelddienste aus dem
Geschaftshereich Aviation, mussen
darlber in Kenntnis gesetzt werden.

- Bei Ubersetzungen gilt im Zweifelsfall
der Text in deutscher Sprache.

/Gultigkeit

Diese Uberarbeitete Version der Ver-
kehrs- und Sicherheitsregeln fur den
nicht 6ffentlichen Bereich des Flug-
hafens MlUnchen ersetzt mit ihrer
Veraoffentlichung alle vorhergehenden
Versionen.

Impressum 55

Impressum

Herausgeber

Flughafen Miinchen GmbH
Nordallee 25

85356 Munchen

academy@munich-airport.de
www.munich-airport.de/academy

Gestaltung
parole GmbH

Redaktion:
Corporate Media

5.0 Auflage

Stand
Juli 2021

Veroffentlichung
Juli 2021

Der Flughafen Miinchen méchte seine
Auswirkungen auf die Umwelt so gering
wie maglich halten - das gilt auch fur
seine Printprodukte. Diese Publikation
ist nach einem 6koeffizienten Standard
gedruckt. Umweltvertragliche Farben,
Zusatze und Papiere sowie eine opti-
male Recycelbarkeit bei gleichzeitig
hdchster Qualitat sind Bestandteile der
individuellen »Rezeptur« dieses Flug-
hafen-Druckstandards.



www.munich-airport.de/academy



	I. Verzeichnis der Revisionen
	II. Inhalts- und Veröffentlichungsklassifizierung
	III. Anhangverantwortliche
	IV. Kurzbeschreibung
	1. Verkehrs- und Sicherheitsregeln
	2. Korrekturen
	V. Aufzeichnungen
	VI. Training
	VII. Anlagen auf Fachbereichsebene
	VIII. Querverweise im FHB
	IX. Referenzen aus Verordnung (EU) 139/2014
	Korrekturblatt
	Verkehrs- und

Broschüre Verkehrs- und Sicherheitsregeln



